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der grundlegenden Menschenrechte und der wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung, auch weiterhin zusammen
zuarbeiten; 

5. begriJßt die auf der allgemeinen Tagung gemachten 
Vorschläge, die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Orgnnisationen auf mehreren verschiedenen Gebieten zu 
verstlIrken und M6glichkeiten zur Verbesserung der gegenwär
tigen Kooperationsmechanismen zu prüfen; 

6. begriJßt fl14ßerrIem die Absicht der Sekretariate der 
beiden Organisationen, die Zusammenarbeit untereinnnder auf 
politischem Gebiet zu verstärken und im Wege von Konsulta
tionen die Mechanismen für eine solche Zusammenarbeit 
festzulegen; 

7. legt den Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu
sammenarbeit mit der Organisation der Islamischen Konferenz 
insbesondere durch die AushandJung von Kooperations
abkommen weiter auszubauen, und bittet sie, häufiger Kontak
te zwischen den Leitstellen für Zusammenarbeit in den 
Schwerpunktbereichen, die für die Vereinten Nationen und die 
Organisation der IsJamischen Konferenz von Interesse sind, 
herzustellen und Zusammenkünfte zu venmstalten; 

8. binet nachdrUcklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, insbesondere die federfi1hrenden 
Stellen, der Organisation der Islamischen Konferenz und ihren 
Fachinstitntionen zur Verstärkung der Zusamm"'lat'beit mehr 
technische und sonstige Hilfe zu gewähren; 

9. dankt dem Gene.mlsekretär für seine fortgesetzten 
BemOhungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz im Dienste der 
gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf 
politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet; 

10. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, regelmäßig Konsultationen 
zwischen Verl1etelD des Sekretariats der Vereinten Nationen 
und des GeneraJsekretariats der Organisation der Islamischen 
Konferenz abzuhalten, die vor allem Fragen der Durchführung 
von Programmen, Projekten und Anschlußmaßnahmen ge
widmet sind; 

11. ersucht den GeneraJsekretlir der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem GeneraJsekretlir der Organisation 
der Islamischen Konferenz auch kilnftig die Veranstaltung von 
sektoraIen Tagungen in Schwerpunktbereichen der Zu
sammenarbeit anzuregen, wie auf den bisherigen Tagungen der 
beiden Orgnnisationen empfohlen, und namentlich auch 
FoIgMIaSnabmen zu den sektoraJen Tagungen zu fördern; 

12. stellt fest, daß die nl!cbste Tagung der Leitstellen der 
federfOhrenden Organisationen der Vereinten Nationen und 
der Orgnnisation der Islamischen Konferenz 1995 zu einem 
Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten wird, die nach Konsul
tationen zwischen den beiden Organisationen festzulegen sind; 

13. stellt fl14ßerrIem fest, daß der Zeitpunkt, der Ort und 
dns Thema der nl!cbsten sektoraJen Tagung über technische 
zusammenarbeit nach KonsuJtationen zwisehen den LeitsteIJen 
der federfi1hrenden Organisationen der beiden Organisationen 
festgelegt werden; 

14. dankt dem GeneraIsekretlI für seine BemOhungen um 
die Förderung der Zusamme1l8fbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz und 
bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß er die Koordi
nierungsmechanismen zwischen den beiden Organisationen 
weiter ausbauen wird; 

15. ersucht den GeneraJsekretllr, der Gene.mlversammlnng 
auf ihrer fllnfzIgsten Tagung über den Stand der Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation 
der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fDnfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

57. Plenarsltvmg 
15. November 1994 

49/16. Internationale Hßfe fiIr die NormaJlslerung und 
den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
des KrIeges und der Naturkatastrophen 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 

20. November 1990,46fl09 A und B vom 17. Dezember 1991, 
47/118 vom 18. Dezember 1992 und 48/161 vom 
20. Dezember 1993 beI1effend die Situation in ZentraIamerika, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/169 vom 
22. Dezember 1992 und 48/8 vom 22. Oktober 1993 betref
fend den Punkt "Internationale Hilfe für die Nmmalisierung 
und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen des 
Krieges und der Naturkatastrophen", in denen sie die interna
tionale Gemeinschaft ersucht hat, Nicaragua auch weiterhin zu 
unterstützen und dabei die außergewöhnlichen Umstände zu 
berücksichtigen, denen sich dieses Land gegeDÜbersieht, und 
in der sie den GeneraJsekretllr ersucht hat, in Absprache mit 
den nicaraguanischen Behörden die Hilfe zu gewähren, die 
beim Prozeß der Friedmskunsolidierung beI1ötigt wird, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Naturkatastrophen, die 
sich· in jüngster Zeit in Nicaragua ereignet haben, die Aus
landsscbu)denlast und die schlldlichen Auswirkungen der 
langanhaJtenden Dürre, die die zentralamerikanische Region 
heimgesucht hat, auf die Wirtschaft des Landes die An
strengungen erschweren, die Nicaragua zur Zeit unternimmt, 
um die Kriegsfolgen im Rahmen einer Demokratie und der 
bereits erreichten makroökonomischen Bedingungen zu 
überwinden, 

unter BerUcksichtigung der zeotralen Rolle, die dem Volk 
und der Regierung N'1CatIlgUIIS bei der Suche nach dauerhaften 
Lösungen zur Konsolidierung des im 'Obergangsprozeß bereits 
Erreichten zukommt, 

In Anerkennung der Anstrengungen, welche die interna
tionale CJemeinscbaft und die Regiernng Nicaraguas unterneh
men, um Menschen, die von den Nachwirkungen des Krieges 
und der Naturkatastrophen betroffen sind, humanitllre Hilfe zu 
gewähren, 

ferner in Anerkennung der intensiven Anstrengungen, 
welche die Regierung N'1CatIlgUIIS unternimmt, um einen 
anhaltenden wirtschaftlichen Wiederaufbau zu fördern, sowie 
der betrllchtlichen Fortschritte, welche die Regierung N'teara-
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guas dabei er.delt bat, mit Hilfe eines Prozesses des nationalen 
DialOgs einen breiten sozialen Konsens in bezog auf Maß
nahmen herbeizuflIhren, durch die die Grundlagen für den 
WJederaufban und die wirtscbaftIicbe und sozia1e Entwicklung 
geschaffen werden sollen, 

unter Berllckstchtlgung der Verpflichtungen, die die 
zentralamerikanischen Präsidenten im Wege der Allianz für 
die bestandfiUtige Entw!ckIung ZentraIamerikas auf dem 
ZentraIamerikanischen Umweltgi~ für eine bestandfilbige 

. Entwicklung eingegnngen sind • sowie der besonderen 
Aufmerksamkeit, die in diesem Z .. sammo;mbang in Anbetracht 
der außergewöhnlichen SItuation Nicaraguas geboten ist, damit 
mit der Umsetzung dieser wichtigen Verpflichtungen begon
nen werden kann, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. November 1994 Ober die gemäß ResoIntion 48/8 
ergriffenen MaBnahm~n". 

1. wUnligt die Anstrengungen. die die internationale 
Gemeinschaft einschließlich der Organe und der Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen untemimmt, um die 
von der Regierung Nicaraguas im Zuge der Normalisierung 
und des nationalen Wiederaufbaus sowie zur Gewährung von 
Nothilfe getroffenen Maßnahmen zu eJglinzen; 

2. dankt dem Generalsekretär für die Vorlage des 
Berichm Ober die gemllß Resolntion 48/8 ergriffenen Maß
nahmen; 

3. ermutigt die Regierung NIcaraguas, ihre BemObungen 
um den Wiederaufbau und die nationale AlIssöhmmg fort
zufiJbren, die für dauerbafte Fortscbrltte auch weiterhin 
unerIäßlich sind; 

4. ersucht alle Mitgliedstaale1t. die internationalen 
. Finanzierungsorganisationen sowie die regionalen, intra
regionalen und nichmtaatlichen Organisationen. Nicaragua 
auch weiterhin in umfassender und flexibler Form in dem 
erforderlichen Umfang zu unterst!ltzen und dabei die außerge
wöhnlichen Umstlinde Nicaraguas besondem zu berncksichti
gen, damit nicht nur die Nachwirkungen des Krieges und der 
Naturkatastrophen Oberwunden werden. sondem auch der 
Prozeß des Wiederaufbaus, der Investition in die Gesellscbaft, 
der Stabilisierung und der Entwicklung voraugetrieben wird; 

5. ersucht den Generalsekretär. in ZlIsamm"'l81'beit mit 
den zustlIndigen Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und in enger Kooperation mit den nicara
guanischen Behörden die Maßnabmen zum WJederaufban, zur 
Stabilisierung und zur Entwicklung dieses Landes auch 
weiterhin in jeder gebotenen Weise zu unterstlltzen und in 
Anbetracht der WIChtigkeit dieser Maßnahmen für die Konso
lidierung des Friedens auch weiterhin die rechtzeitige, UJDfas.. 
sende, flexible und wirksame Formulierung und Koordination 
von Programmen des Systems der Vereinten Nationen in 
Nicaragua sicherzustellen; 

6. ersucht den GeneraIsekretlI ~rrJem, Nicaragua auf 
Ersuchen seiner Regierung jede nur mögliche Hilfe zur 
Konsolidierung des Friedens zu gewllbren. auf Gebieten wie 
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der Betreuung der Vertriebenen, den IlIndlicben Besitz- und 
Pachtverbllltnissen, der unmittelbaren Versmgung von 
Kriegsopfern. der MinenrIlumung und der Überwiitdung von 
Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der AnbauzimeD 
des Landes sowie allgemein im Hinblick auf einen Prozeß der 
nacbbaltigen wirtscbaftlichen und sozia1en Gesundung und 
Entwicklung. damit der Friede und die Demokratie, die berei1s 
erreicht wurden, irreversibel werden; 

7. ersucht den Generalsekretär ferner. der Generalver
sammlung auf ihrer fllntZigsten Thgung einen Berlebt Ober die 
zur DurcbtlIhrung dieser Resolntion getroffenen Maßnahmen 
vonuiegen; 

8. beschUeßt. den Punkt "Internationale Hilfe für die 
Normalisierung und den Wtederaufbau Nicaraguas: Nach
wirkungen des Krieges und der Naturkntnstrophen" in die 
vorlliufige Tagesordnung ihrer flln&igsten Thgung auf
zunehmen. 

58. Plenarsilvmg 
17. November 1994 

49117. Bildungs- und Ausblldungsprogramm der Ver
einten Nationen fiIr das sildIIche AfrIka 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre ResoIntionen zum Bildungs- und 
AlISbildungsprogramm der Vereinten Nationen für dns 
sOdIiebe Afrika, insbesondere auf die ResoIntion 48/160 vom 
20. J)eu:mber 1993. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolntion 481159 A vom 
20. Dezember 1993 Ober internationale Bemühungen zur 
vollstlindigen und restlosen Beseitigung der Apartheid und 
UnterstOtzung zur Schaffung eines geeinten und demokrati
schen SfIdafrika ohne Rassenscbranken, 

nach Belumdlung des Beriehls des Generalsekretärs vom 
7. Oktober 1994. in dem die Tätigkeit des Berntenden Aus
schusses für dns Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen für dns sildliche Afrika und die Ver
waltung des Programms in der Zeit vom 1. September 1993 bis 
31. August 1994 dargestellt wird'". 

in Anerkennung der wertvollen Hilfe, die dns Programm 
den Völkern SOdafrikas und Namibias gewiibrt, 

In Anbetracht dessen, dnß dns Programm in dem Bestreben, 
dem vorrangigen Bedarfbenachteiligter SiIdafrikaner gerecht 
zu werden, weiter umfangreichere Ressourcen für den Aufbau 
von Institutionen in SOdafrikn beteitstellt, insbesondere indem 
es traditionell achwarze und andere Hochschulen dsdurch 
stärkt, dnß es Programme für den LehrkIlrper und für Stnden
ten veranstsItet, 

erinnernd an die vom 26. bis 28. Oktober 1994 von dem 
Entw!ckIungsprogramm der Vereinten Nntionen, dem 
Commonwealtb-Sekre1ariat und der Regierung SOdafrikas als 
TdIger in Kapstadt veranstaltete Konferenz Ober die Hf.. 
schließung der Humanressourcen. 

feststellend, dnß die sildafrikanischen Behörden uacbdrOck
Iich darauf hingewiesen haben. dnß die ErscbIießung der 
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